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BKA-920.196/0007-II/1/2016 

Zur Veröffentlichung bestimmt 

22/5 
 
Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das 
Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das 
Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das 
Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, 
das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und –
hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der 
Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die 
Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 
2014/54/EU) erlassen werden (2. Dienstrechts-Novelle 2016) 
 

 

Der Entwurf enthält eine Reihe von Änderungen zur Modernisierung des Dienstrechts 

des Bundes. Hervorzuheben sind die folgenden Maßnahmen: 

 

 Schaffung der Möglichkeit einer audiovisuellen Vernehmung aller – nicht nur 

minderjähriger – Zeuginnen und Zeugen im Disziplinarverfahren 

 Vermeidung einer Rechtslücke durch das Auslaufen des 

Unterrichtspraktikumsgesetzes für Lehramts-Studierende der herkömmlichen 

Studienarchitektur, die das Unterrichtspraktikum nicht mehr absolvieren können 

durch Wirksamwerden der Bestimmungen über die Induktionsphase auch für 

diese Personen; Weiters Vorsehen der Einreihungsmöglichkeit in die 

Entlohnungsgruppe l 2a 2 (Bachelor) bzw. in die Entlohnungsgruppe l 1 (Master) 

für Vertragslehrpersonen, die sich im „Altrecht“ befinden und ihre Ausbildung 

nach der neuen Studienarchitektur abschließen 

  Schaffung einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Einholung von 

Strafregisterauskünften sowohl bei Rechtspraktikantinnen und 

Rechtspraktikanten als auch im Zuge der Aufnahme in den richterlichen 

Vorbereitungsdienst 

 Anpassung der Bestimmungen über die Urlaubsersatzleistung für Beamtinnen 

und Beamte an die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung möge den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 

1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 

das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, 

das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und –hilfeleistungsgesetz 

geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein 

Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur 

Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der 

Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU) erlassen werden (2. 

Dienstrechts-Novelle 2016) samt WFA, Textgegenüberstellung und Erläuterungen dem 

Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorlegen. 

 

 

Wien 17. November 2016 

Der Bundeskanzler 
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